
Kreisstadt Mettmann Ortsrecht 11.003 
 
 Benutzungsordnung Stadtarchiv 

 

 

Anlage zur Benutzungsordnung für das Stadtarchiv 

Gebührentarif (gültig ab dem 01.01.2010) 

 

Tarif Nr. Gegenstand Gebühren 
in € 

1 Benutzung der Räume des Stadtarchivs  
a) für den angefangenen Tag 5,00 
b) für eine Woche 10,00 
c) für einen Monat 50,00 
d) für ein Jahr 100,00 
   

2 Bearbeitungsgebühren  
a) Für Ablichtungen aus Archivalien wird ein Entgelt nach 

dem Zeitaufwand erhoben. Das Entgelt beträgt für jede 
angefangene halbe Stunde 

20,00 

b) Für schriftliche Auskünfte wird ein Entgelt nach dem 
Zeitaufwand erhoben. Das Entgelt beträgt für jede 
angefangene halbe Stunde 

24,00 

c) Für die Bereitstellung von Daten und Auskünften per E-
Mail wird ein Entgelt nach dem Zeitaufwand erhoben. Das 
Entgelt beträgt je angefangene 10 Minuten 

6,50 

d) Bereitstellung von Bildmaterial sowie Einscannen pro Bild 7,00 
   

3 Kosten für Kopien je Seite  
a) bis zum Format DIN A 4 0,50 
b) bis zum Format DIN A 3 1,00 
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